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1 PLANUNGSGRUNDLAGEN 

1.1 Anlass der Planung  

Mit der Einbeziehungs- und Ergänzungssatzung (nachfolgend nur noch Ergänzungssatzung) regelt die 

Gemeinde für unbebaute Flächen im Außenbereich die planungsrechtliche Situation in der Regel 

grundlegend neu. Bei Vorliegen der Voraussetzungen werden einzelne, noch unbebaute Grundstücke 

oder Teile von Grundstücken in unmittelbarer Nähe des im Zusammenhang bebauten Ortsteils dem 

unbeplanten Innenbereich zugeschlagen. Sie sind jetzt als Baugrundstücke zu werten und können nach § 

34 BauGB entsprechend der baulichen Nutzung der umgebenden Bebauung und den möglicherweise 

vorhandenen Festsetzungen der entsprechenden Satzung bebaut werden. Damit sorgt die Gemeinde 

ohne die Durchführung eines in der Regel wesentlich komplizierteren und insbesondere 

kostenaufwendigeren Bebauungsplanverfahrens für eine lokale Baulandbereitstellung.   

Die Ergänzungssatzung umfasst das Flurstück Nr. 141/2 der Gemarkung Wiesendorf und stellt eine sinnvolle 

Ortsabrundung im Nordwesten des Ortsteils Wiesendorf in der Gemeinde Adelsdorf  dar. Die 

verkehrstechnische Erschließung ist über den angrenzenden, gemeinsam genutzten Hof privatrechtlich 

sichergestellt.  

Wiesendorf ist einer von 9 Ortsteilen der Gemeinde Adelsdorf, die im Landkreis Erlangen-Höchstadt, im  

Regierungsbezirk Mittelfranken und im Bundeslands Bayern liegt. Der Gemeindeteil wurde zusammen mit 

der Gemeinde Weppersdorf im Jahr 1972 in die Gemeinde  Adelsdorf eingegliedert. Der Ortsteil hat seinen 

Charme als kleine Ortschaft mit einer starken Verbundenheit der Bewohner bewahrt. Die Dorfgemeinschaft 

Wiesendorf ist Spiegelbild des Zusammengehörigkeitsgefühls in dem kleinen Ort. 

 

Drohnenaufnahme Geltungsbereich  von Westen (VMB AG, Stand 14.02.2022) 

Durch die Ergänzungssatzung soll den nachwachsenden Generationen einer ortsansässigen Familie 

Bauland auf einer eigenen, freien Grundstücksfläche  zur Verfügung gestellt werden. Hier soll neben einem 

Wohnhaus auch eine Lagerhalle für die Erweiterung eines Gartenbaubetriebes entstehen. Die Gemeinde 

Adelsdorf möchte mit derartigen Ergänzungssatzungen insbesondere einer Abwanderung junger 

einheimischer Familien entgegengewirkt werden.  Dadurch erhofft man sich außerdem, das besondere 

Dorfgemeinschaftsgefühl langfristig zu erhalten. 
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1.2 Bedarfsnach weis 

Nahezu alle gemischten Bauflächen , die im derzeit rechtskräftigen Flächennutzungsplan dargestellt sind, 

sind bereits bebaut. Lediglich im Nordosten (Fl.-Nr. 5) und Südwesten (Fl.-Nr. 134) sind als Gemischte 

Bauflächen dargestellte Grundstücke noch unb ebaut . Diese Flächen befinden sich jedoch in Privatbesitz 

und stehen der Gemeinde derzeit nicht zur Verfügung . Der Flächennutzungsplan der Gemeinde befindet 

sich derzeit im Änderungsverfahren und sieht für den Ortsteil Wiesendorf bereits drei Änderungen vor. Eine 

davon betrifft die Fl. Nr. 141/2, Gemarkung Wiesendorf, um hier eine weitere Baufläche zu schaffen.  

 
Luftbild [BayernAtlas, Stand 02/2022] 

Der kleine Ortsteil ist durch verschiedene Randbedingungen eingeschränkt in der Entwicklung neuer 

Bauflächen. Im Süden führt die Bundesstraße B470 an dem Ortsteil vorbei, im Norden liegen nur ca. 100 

m zwischen der bestehenden Bebauung von Wiesendorf und  der des Hauptortes Adelsdorf (Baugebiet 

ăWohnen am Reuthseeò), die laut Regionalplan durch ein festgesetztes Trenngrün auch hinsichtlich des 

Landschaftsbildes deutlich zu trennen sind. Der Ortsteil wird außerdem durch den Reutgraben und die 

ăWiesendorfer Weiherò in einen nºrdlichen und s¿dlichen Teil getrennt. Eine Entwicklung von Bauflächen ist 

demnach nur in nordöstliche und westliche Richtung , mit ausreichend Abstand zu den Gewässern , 

möglich.  

Auch in den anderen Ortsteilen kann die Gemeinde aufgrund der  Besitzverhältnisse derzeit keine 

vergleichbaren Bauplätze zur Verfügung stellen. 

Das Flurstück 141/2 wird im laufenden  Änderungsverfahren des Flächennutzungsplanes bereits als 

gemischte  Baufläche dargestellt und stellt eine zweckmäßige Ortsabrundung im Norden von Wiesendorf 

dar. Durch die Einbeziehung des Grundstücks in den Innenbereich kann ein wesentlicher Beitrag zur 

Innenentwicklung geleistet werden.   

In Wiesendorf ist der Bedarf an neuen Bauflächen , sowohl zu Wohnzwecken als auch zu 

landwirtschaftlichen oder gewerblichen Zwecken,  derzeit ausschließlich durch nachwachsende 

Generationen einheimischer Familien begründet, die sich dauerhaft in ihrem Heimatort niederlassen und 

dort eine Familie gründen wollen. Die Gemeinde  sieht die hierfür gewählte Fläche als städtebaulich 

zweckmäßig  an, um damit die  bedarfsgerechte Erweiterung des kleinen Ortsteiles zu ermöglichen und 

zusätzlich für eine Ortsabrundung zu schaffen.  
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Von Vorteil ist hierbei, dass aufgrund der Besitzverhältnisse keine separate Erschließung des Grundstückes 

erforderlich ist. Die Erschließung erfolgt über das benachbarte Grundstück mit Anschluss an die  Ver- und 

Entsorgung in der Ortsstraße. Hierfür werden zwischen den Eigentümern privatrechtliche Geh- und 

Leitungsrechte vereinbart, sodass Fl. Nr. 141/2 dauerhaft über die Fl. Nrn. 8 und 141/1 erschlossen werden 

kann. Über den befestigten Hof wird derzeit bereits das Einfamilienhaus auf Fl. Nr. 141/1 (Hs.Nr. 14), sowie 

die landwirtschaftlichen Gebäud e auf Fl. Nr. 8 (Hr. Nr. 15) erschlossen. 

Hinsichtlich der Bevölkerungsentwicklung innerhalb der Gemeinde Adelsdorf sind die Einwohnerzahlen in 

den letzten Jahren deutlich gestiegen . Wie der Bevölkerungsentwicklung (Statistik kommunal 2020) des 

Bayerischen Landesamts für Statistik zu entnehmen ist, lebten 2010  ca.  7.190 Menschen im 

Gemeindegebiet , der Wert nahm bis 2019 auf 8.745 Einwohner zu. Im Januar 2022 zählte die Gemeinde 

9.739 Einwohner. Besonders erfreulich ist dabei, dass innerhalb der letzten 10 Jahre die Zahl der Kinder 

unter 18 Jahren deutlich zugenommen hat  und auch weiterhin zunehmen soll . Im Ortsteil Wiesendorf weist 

im Jahr 2022 94 Einwohner auf. 

Die Zahlen des Demographie -Spiegels für Bayern lassen eine ähnlich positive Entwicklung bis 2039 

erwarten. Demnach soll die Einwohnerzahl in Adelsdorf bis 2032 auf ca. 10.500 Einwohner ansteigen, bis 

2039 sogar auf ca. 10.900 Einwohner . Zu begründen ist diese Entwicklung insbesondere mit dem Zuzug in 

das neue Baugebiet ăAm Reuthseeò, in dem zwischen 2015 und 2020 ca. 560 Wohneinheiten entstanden 

sind. In dieser Zeit hat sich Adelsdorf zu einem verkehrsgünstig gelegenen und sowohl für Betriebe als auch 

für Familien mit Kindern, attraktiven und beliebten Ort entwickelt.  

Da besonders in den kleineren Orten der Anteil an älteren Menschen auch in den nächsten Jahren 

überwiegen wird, werden die Bevölkerungszahlen hier deutlich zurück gehen, wenn die Nachfahren dieser 

Generationen wegziehen und in größeren Orten eine Familie gründen. Deshalb ist es wichtig, jungen 

einheimischen Familien die Möglichkeit zu geben, sich in ihrem Heimatdorf niederlassen zu können. Nur 

so können die Einwohnerzahlen auch hier in den nächsten Jahren auf einem konstanten Niveau gehalten 

werden.  

Da bereits eine Anfrage einer ortsansässigen Familie, die in Privatbesitz der betroffenen Fläche ist, vorliegt, 

kann hier durch die Ergänzungssatzung zeitnah Bauland zur Verfügung gestellt werden und 

nachwachsende n Generationen, die aufgrund mangelnder verfügbarer Wohnungen in Wiesendorf und 

den anderen Adelsdorfer Ortsteilen aus dem Ort wegziehen mussten, die Möglichkeit eröffnet werden, sich 

wieder in dem Gemeindeteil niederzulassen.  

Die Gemeinde begrüßt derartige Anfragen und möchte durch diese Baulandausweisung einer 

Abwanderung ei nheimischer Familien in Nachbarorte entgegenwirken. Dem Trend, dass die 

eigenständige ländliche Siedlungs - und Wirtschaftsstruktur, insbesondere durch die immer stärker 

werdende Ansiedlung von Betrieben und das zunehmende Angebot auf dem Arbeitsmarkt, star k 

überlagert oder verformt wird und damit die räumliche Identität und der regionsspezifische Charakter 

schwinden, kann durch die Eigenentwicklung der Gemeinde  und speziell ihrer Ortsteile entgegengewirkt 

werden (LEP zu 2.3.2.2.).  

Neben der Ausweisung einzelner, bedarfsgerecht entwickelter Bauplätze für junge Familien, legt die 

Gemeinde viel Wert darauf, ihre Innenentwicklungspotenziale zu nutzen. Hierzu gibt es bereits seit Jahren 

verschiedene Projekte und Förderungen, speziell im Hauptort Adelsdorf. Ein Beispiel hierfür ist das nördlich 

von Wiesendorf gelegene Baugebiet ăAm Reuthseeò, wo in den letzten Jahren viel Wohnraum auf einer 

ehemaligen Gewerbefläche entstanden ist . 

Auf den sparsamen Umgang mit Grund und Boden und die Belange des Natur - und Umweltschutzes legt 

die Gemeinde Adelsdorf  außerdem großen Wert. Die erforderlichen Kompensationsflächen und 

Minimierungsmaßnahmen werden innerhalb des  Flurstückes umgesetzt. Durch die Ortsrandeingrünung 

wird im Nordwesten für eine Ortsabrundung gesorgt und die  Bauflächen landschaftlich in das Ortsbild 

eingefügt . Ein ca. 5 m breiter Streifen entlang des Reutgrabens dient als Ausgleichsfläche und wird als 

Grünfläche mit der Zweckbest immung Gewässerbegleitgrün festgesetzt. Innerhalb der übrigen 

Grundstücksfläche  wird die Bebauung durch Festsetzung der Baugrenze und einer geringen 
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Grundflächenzahl  an ortsübliche Verhältnisse angepasst , um einer starken Versiegelung 

entgegenzuwirken. Im östlichen Teil des Grundstückes soll eine Lagerhalle entstehen. 

Mit der Erstellung der Planungsunterlagen wurde das Büro Valentin Maier Bauingenieure AG aus Höchstadt 

an der Aisch beauftragt.  Angaben zum naturschutzfachlichen Ausgleich, sowie der Umweltber icht wurden 

von Landschaftsarchitektin Kathrin Nißlein aus Höchstadt a. d. A. erstellt. 

2 ÜBERGEORDNETE PLANUNGEN 

 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 

Im aktuell rechtskräftigen Flächennutzungsplan ist die überplante Fläche als Fläche für die Landwirtschaft 

dargestellt. Da jedoch in Wiesendorf nahezu alle  dargestellten Bauflächen mittlerweile bebaut sind oder 

der Gemeinde nicht zur Verfügung  stehen, besteht im Ortsteil keine Möglichkeit, verbindliche Bauleitpläne 

aus dem bestehenden Flächennutzungsplan zu entwickeln, wie es § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB vorsieht.  

Der Ortsteil soll sich dennoch städtebaulich weiterentwickel n können und interessierten, einheimischen 

Familien die Möglichkeit geben, sich in ihrem Heimatort niederzulassen. Weil derzeit keine entsprechenden 

Bauflächen verfügbar sind, möchte die Gemeinde das Flurstück als gemischte Baufläche in den 

Flächennutzungsplan aufnehmen . Derzeit befindet sich die 12. Änderung des Flächennutzungsplanes mit 

Fortschreibung des Landschaftsplanes im Verfahren. Wie in nachfolgendem Ausschnitt (rechte Abbildung ) 

zu sehen ist, wird das betroffene Flurstück dabei bereits aufgenommen. In der Begründung wird darauf 

hingewiesen, dass zur Einbindung in das Landschaftsbild eine Ortsrandeingrünung erforderlich ist. Ebenso 

wird auf das nördlich angrenzende, im Regionalplan festgesetzte Trenngrün  aufmerksam gemacht.  Auch 

auf die südlich angrenzenden Nasswiesen (Biotop) ist besonders Rücksicht zu nehmen. Diese Hinweise 

werden im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung berücksichtigt, indem Sie in der Begründung 

entsprechend beschrieben und gegen andere Belange abgewogen werden.  

 
Ausschnitt aus dem rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Gemei nde Adelsdorf  (links) und der 

Flächennutzungsplanänderung , die sich derzeit (2022) im Änderungsverfahren befindet  [Quelle: Begründung zur 
Fortschreibung des Landschaftsplanes und 12. Änderung des Flächennutzungsplans Adelsdorf, Wegner 

Stadtplanung und Land schaftsplanung Klebe] 

 Interkommunales Abstimmungsgebot gem. § 2 Abs. 2 BauGB  

GemªÇ Ä 2 Abs. 2 BauGB gilt: ăBauleitplªne benachbarter Gemeinden sind aufeinander abzustimmen. 

Dabei können sich Gemeinden auch auf die ihnen durch die Ziele der Raumordnung zugewiesenen 

Funktionen sowie auf Auswirkungen auf ihre zentralen Versorgungsbereiche berufen.ò 

Gegenüber welchen Nachbargemeinden diese Abstimmungspflicht besteht, richtet sich nicht nach den 

unmittelbaren Angrenzern der Gemeinden, sondern nac h den Inhalten der betreffenden Planung und ihrer 

konkreten Auswirkungen, da es für den Nachbarbegriff im planungsrechtlichen Sinne nicht auf das 

unmittelbare Angrenzen ankommt, sondern auf den Bereich der planungsrechtlichen Auswirkungen des 

Vorhabens. Die Pflicht, die Bauleitplanung auf die Belange anderer Gemeinden abzustimmen, kann damit 
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je nach den Umständen des Einzelfalls auch weiter entfernt liegende Gemeinden erfassen.  Bei der 

Berufung auf § 2 Abs. 2 BauGB sind in diesem Sinne benachbarte Gemeinden jedoch ausschließlich auf 

die ăVerteidigungò ihrer stªdtebaulich ausgerichteten kommunalen Planungshoheit gegen¿ber 

potenziellen, durch die vorliegende Planung de r Gemeinde Adelsdorf ausgelösten Beeinträchtigungen 

beschränkt. Unmittelbare, konkrete Auswirkungen bzw. Beeinträchtigungen gewichtiger Art liegen dann bei 

einer von der vorliegenden Planung betroffenen Nachbargemeinde vor, wenn diese in ihren Möglichkeiten 

eingeschränkt wird, die eigene städtebauliche Entwicklung und Ordnung noch eigenverantwortlich lenken 

zu können. 

Vor diesem Hintergrund ist festzustellen: 

Á Keine der an das Gemeindegebiet angrenzenden, benachbarten Kommunen (Höchstadt a.d.A., 

Hallerndorf, Heroldsbach, Hemhofen, Röttenbach, Heßdorf, Gremsdorf) wird durch die v orliegende 

Planung in ihrer durch die Ziele der Raumordnung zugewiesenen Funktion beeinträchtigt.  

Á An den Geltungsbereich grenzen keine Bauleitpläne benachbarter Kommunen an, die durch die 

vorliegende Ergänzungssatzung beeinträchtigt oder tangiert werden.  

 Überprüfung von Schutzgebieten  

Hochwasserschutz 

  

Festgesetztes Überschwemmungsgebiet der Aisch Hochwassergefahrenfläche HQextrem der Aisch  

Der Ortsteil Wiesendorf ist nicht von festgesetzten Überschwemmungsgebieten oder 

Hochwassergefahrenflächen betroffen.  

Hinsichtlich der immer aktueller werdenden Thematik 

zunehmender Starkregenereignisse und Hochwasser, 

fließen auch wassersensible Bereiche in die 

Bewertung von Baufläche mit ein. Diese Gebiete sind 

durch den Einfluss von Wasser geprägt. Sie 

kennzeichnen den natürlichen Einflussbereich des 

Wassers, in dem es zu Überschwemmungen und 

Überspülungen kommen kann, wodurch bestimmte 

Nutzungen z.B. durch über die Ufer tretende Flüsse 

oder Bäche, beeinträchtigt werden könne n. In 

Wiesendorf sind hiervon die Flächen entlang des 

Reutgrabens und der ăWiesendorfer Weiherò 

betroffen.  

 

Wassersensible Bereiche (Quelle BayernAtlas) 
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Wenngleich das Grundstück nicht vom festgesetzten Überschwemmungsgebiet und den kartierten 

Hochwassergefahrenflächen der Aisch berührt  wird, liegt es direkt am Reutgraben, einem Gewässer III. 

Ordnung. Der Reutgraben entspringt südlich von Adelsdorf und münd et in der Aisch, einem Gewässer II. 

Ordnung. Das Einzugsgebiet umfasst ca. 10 km² und ist gekennzeichnet von mehreren Weiherketten 

entlang des Flusslaufs. Um bei Starkregenereignissen die Auswirkungen des Reutgrabens auf die Bebauung 

zu untersuchen, hat die Gemeinde Adelsdorf 2017 ein integrales Hochwasser - und Rückhaltekonzept für 

das Einzugsgebiet des Reutgraben beauftragt. Dieses wurde von der Firma GBi mit deren Fachbüro 

SPEKTER entwickelt und liegt der Begründung als Anlage bei .  

Für die Bemessungsregen HQ20, HQ100 und HQx wurden dabei die Wasserstände dargestellt, die sich aus 

der Berechnung bei Starkregen ergebenen. Im Folgenden ist der Kartenausschnitte für den Ortsteil 

Wiesendorf nach der Bemessung HQ100 abgebildet : 

 
 

Ausschnitt aus dem Plan (HQ100) zum Integralen Hochwasser- und Rückhaltekonzept zum 
Hochwasserschutz des Reutgrabens im Bereich Wiesendorf [GBi und SPEKTER; 06/2017] 

Im Integralen Hochwasser- und Rückhaltekonzept (vgl. Anlage, S. 10 bzw. 9) wird für den Ortsteil Wiesendorf 

festgestellt, dass die vorhandenen Weiherketten im Umfeld bereits einen natürlichen Schutz vor Hochwasser 

bieten, da große Wassermenge von den Weihern zurückgehalten werden und dadurch größere 

Überschwemmungen vermieden wer den. Ein Überflutungsschutz betroffener Gebäude lässt sich nur durch 

individuelle, private Schutzmaßnahmen wirkungsvoll realisieren. Deshalb sollten private, bauliche 

Maßnahmen, wie z.B. die Höherlegung von Lichtschächten, Rückstauverschlüssen, etc., einge plant 

werden. 

Im Hinblick aufzunehmende  Starkregenereignisse wird generell empfohlen, Hausöffnungen 

(Kellerschächte, Hauseingänge, etc.) mit einem Abstand zur Geländeoberkante und zum Straßenniveau 

zu planen und Keller als wasserdichte Wanne auszubilden. Auf die B¿rgerbrosch¿re ăLeitfaden Starkregen 

ð Objektschutz und bauliche Vorsorgeò wird hierzu hingewiesen.  



GEMEINDE ADELSDORF, ORTSTEIL WIESENDORF 

ERGÄNZUNGSSATZUNG FLURNUMMER 141/2, GEMARKUNG WIESENDORF 

BEGRÜNDUNG Frühzeitige Beteiligung  
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Trinkwasserschutzgebiete und Wasserversorgung 

 
Überschwemmungsgebiet der Aisch (Quelle: BayernViewer) 

In der näheren Umgebung von Wiesendorf befinden sich weder festgesetzte Trinkwassergebiete noch 

Vorbehaltsgebiete für die Trinkwasserversorgung. Das Trinkwasserschutzgebiet ăHeroldsbacher Gruppe TB VI 

und VIIò liegt ca. 2 km ºstlich, das Trinkwasserschutzgebiet ăAdelsdorfò ca. 2 km nördlich von Wiesendorf. 

Beeinträchtigungen sind durch die Planung nicht zu erwarten.  

Naturschutzfachliche Randbedingungen  

 
Verschiedene Schutzgebiete, Biotope und Ökoflächen (Quelle: BayernViewer) 

Innerhalb der geplanten Baufläche (rote Umrandung) befinden sich keine Biotope oder Ökoflächen. 

Westlich des Reutgrabens befinden sich  Nasswiesen (Biotophaupt Nr. 6231-0164), die durch die Planung 

jedoch nicht negativ beeinträchtigt wird.  

Auch auf die süd lich der B470 gelegenen Schutzgebiete westlich von Wiesendorf (FFH- und 

Vogelschutzgebiet) und das Landschaftliche Vorbehaltsgebiet nach dem Regionalplan der Region 

Nürnberg (Region 7) sind keine negativen Auswirkungen zu erwarten. 


















